Korrekte Rechnungstellung

Wir weisen unsere Mitglieder daraufhin, dass eine korrekte Rechnungstellung von Freiberuflern durch EU-Gesetzgebung festgelegte Vorgaben erfüllen muss.

Das sind im Einzelnen:

eine fortlaufende Nummer, die im Rechnungsjahr nur einmal vergeben werden darf,

genaue Angaben über die erbrachte Leistung, 

einen Hinweis auf Mehrwertsteuerfreiheit (bei Psychotherapie) und 

die Steuer-Nr. (bei fehlender Mehrwertsteuer-Identifikations-Nr. die Einkommensteuer-Nr.). 

Außerdem beachten Sie bitte, dass die Aufbewahrungsfrist für Rechnungskopien 10

Jahre (nach Ablauf des Jahres der Rechnungsstellung) beträgt.
